
 

Gemeindeamt Purbach 

Hauptgasse 38 

7083 Purbach am Neusiedler See 

 
 

Ansuchen 

E–Fahrrad Förderungsaktion 2023 

 
Zur Schaffung von Anreizen für die verstärkte Nutzung eines E-Fahrrades und der damit 

einhergehenden Reduktion der innerstädtischen Verkehrsbelastung durch Kraftfahrzeuge 

und der Reduzierung von von Kraftfahrzeugen stammenden Lärmemissionen. 

 

Die E-Fahrrad Förderungsaktion tritt mit 1. Mai 2021 in Kraft und endet mit Erschöpfung der 

Fördermittel. 

Antragsteller/in 
Vor- und Familienname, Titel: 

 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail: Telefon (privat/Arbeit): 

 

Hauptwohnsitzadresse 
PLZ: 

 

Ort: 

 

Straße / Hausnummer / Stiege / Tür: 

 

Bankverbindung 

Ich ersuche um Überweisung auf folgende Bankverbindung: 

Name des Bankinstitutes:   ______________________________________________ 

IBAN:                                       ______________________________________________ 

Kontoinhaber/in:                  ______________________________________________ 

Erklärung & Unterschrift 
  

 □   Kopie der Rechnung eines burgenländischen Unternehmens liegt dem Ansuchen bei. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner gemachten Angaben für das 

Ansuchen um Gewährung eines nicht rückzahlbaren Förderzuschusses im Rahmen der E-

Fahrrad Förderungsaktion 2023 der Stadtgemeinde Purbach. 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                                        Unterschrift des/der Förderwerbers/in 

Eingangsstempel: 



 

Informationen für den/die 

Förderwerber/in 
 

• Die E-Fahrrad Förderungsaktion tritt mit 1. Mai 2021 in Kraft. 

• Sie endet bei Ausschöpfen des mit € 1.000 dotierten 

Förderfonds. 

• Die Förderung beträgt pro Elektrofahrrad € 50,-. 

• Nur der Kauf eines Elektrofahrrades von einem 

Unternehmen mit Sitz im Burgenland wird gefördert. 

• Eine Kopie der Rechnung ist dem Ansuchen beizulegen. 

• Zusätzlich erhaltene Förderungen seitens des Landes oder 

des Bundes haben auf die Förderung der Gemeinde 

Purbach keine Auswirkungen. 

• Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Ansuchen 

kann im Gemeindeamt oder per Mail abgegeben werden. 

• Die Gewährung der Förderung erfolgt in der Reihenfolge 

des Einlangens der Anträge. 

 

Kontaktdaten der Stadtgemeinde Purbach: 

 02683 5116 

 stadtgemeinde@purbach.gv.at 

 

 

mailto:stadtgemeinde@purbach.gv.at

